
GESUNDHEITS-  UND 

K INDERKRANKEN-
PFLEGE

    

Wo arbeite ich?
• In Krankenhäusern (Stationen für Kinder, 

Jugendliche oder Säuglinge), 

• in Kinderkliniken, 

• in Facharztpraxen für Kinder und  
Jugendliche, 

• in Gesundheitszentren, 

• in Wohnheimen für Kinder und  
Jugendliche mit Behinderung,

• in Einrichtungen der Kurzzeitpflege, 

• in der ambulanten Pflege oder 

• in Kinderheimen. 

Was mache ich 
in diesem Beruf?
• Ich pflege und betreue Säuglinge, kranke 

Kinder und Jugendliche in stationären Ein-
richtungen oder im ambulanten Bereich, 

• wirke an Therapiemaßnahmen mit, 

• unterstütze gegebenenfalls die  
psychologische Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen, 

• berate Eltern und andere Bezugsperso- 
nen zu speziellen Pflegemaßnahmen, 

• koordiniere und dokumentiere  
Pflegemaßnahmen. 



  

Wie lange dauert  
die Ausbildung?
• Bei einer Vollzeitstelle drei- bis dreiein-

halb Jahre, 

• die Ausbildung ist eine bundesweit  
einheitlich geregelte schulische  
Ausbildung.

  

Wo findet  
die Ausbildung statt?
• Der theoretische Teil an Berufsfach-

schulen für Krankenpflege, 

• die Praxisphasen in Krankenhäusern, 
Kliniken und in Einrichtungen der  
ambulanten Krankenpflege.

  

Was verdiene ich  
in der Ausbildung?
• 1. Ausbildungsjahr:  

 ........... 826 bis 956 Euro brutto/Monat.

• 2. Ausbildungsjahr:  
 .......... 887 bis 1017 Euro brutto/Monat.

• 3. Ausbildungsjahr:  
 .......... 900 bis 1118 Euro brutto/Monat.

Was kostet die Ausbildung? 
Je nach Bundesland muss Schulgeld 
gezahlt werden, in NRW fällt kein  
Schulgeld an. Es können Kosten für  
Lernmittel, Aufnahme- und/oder Prüfungs-
gebühren entstehen.

Wie viel verdiene ich  
nach der Ausbildung? 
Ca. 2.200 bis 2.900 Euro brutto/Monat. 

  

Was brauche ich für 
die Ausbildung?
• Mindestens Hauptschulabschluss nach 

Klasse 10 (gesetzlich vorgegeben) 
oder Berufsausbildung von mindestens 
zweijähriger Dauer oder die Ausbildung 
in der Gesundheits- und Krankenpflege- 
hilfe oder eine erfolgreich abgeschlossene 
landesrechtlich geregelte Ausbildung 
von mindestens einjähriger Dauer in der 
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe 
oder Altenpflegehilfe, 

• ärztliches Zeugnis über die  
gesundheitliche Eignung, 

• in vielen Bundesländern ein amtliches 
Führungszeugnis, 

• gelegentlich: bestandene schriftliche 
Aufnahmeprüfung und 

• Vertrag über die praktische Ausbildung 
mit einer Einrichtung der Krankenpflege. 
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